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Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften        
Ostseestraße/Adestraße (Zu 260) im Stadtbezirk Zuffenhausen  
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 7. April 2017 und der Frist von einem Monat 
durchgeführt. 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 11. Apr. 2017) 
 
Keine Anlagen der terranets bw 
GmbH im angefragten Bereich.  

 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 

--- 

   
Zweckverband 
Bodensee-Wasserversorgung 
(Schreiben vom 11. Apr. 2017) 
 

  

Im Bereich dieses Bebauungsplanes 
befinden sich weder vorhandene 
noch geplante Anlagen der BWV. Es 
werden daher keine Bedenken erho-
ben. 
Eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren ist nicht erforderlich. 
 

Kenntnisnahme. --- 

Eisenbahn-Bundesamt 
(Schreiben vom 11. Apr. 2017) 
 

  

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die 
zuständige Planfeststellungsbehörde 
für die Betriebsanlagen und die 
Bahnstromfernleitungen (Eisen-
bahninfrastruktur) der Eisenbahnen 
des Bundes. Es prüft als Träger öf-
fentlicher Belange, ob die zur Stel-
lungnahme vorgelegten Planungen 
bzw. Vorhaben die Aufgaben nach  
§ 3 des Gesetzes über die Eisen-
bahnverkehrsverwaltung des Bundes 
(Bundeseisenbahnverkehrsverwal-
tungsgesetz - BEWG) berühren. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
  

--- 

Der Bebauungsplan „Ostseestra-
ße/Adestraße" liegt im Bereich von  
S 21. Wegen der daraus resultieren-
den Beschränkungen (Baustellenzu-
fahrten etc.) wenden Sie sich bitte an 
die Rechtsabteilung der Stadt Stutt-

Nach derzeitigem Kenntnisstand der 
Landeshauptstadt Stuttgart liegt der 
Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Ostseestraße/Adestraße (Zu 260) 
nicht in einem Planfeststellungsab-
schnitt zu S 21. Eine Kontaktaufnah-

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

gart und an die Vorhabenträgerin 
des Projekts. 

me ist daher nicht erforderlich. 

   
Regierungspräsidium Stuttgart 
(Schreiben vom 21. Apr. 2017) 
 
Denkmalpflege 

  

Wie bereits im Bebauungsplan, An-
lage 1, Seite 19, § 1 Abs. 6 Nr. 7d 
BauGB unter „Archäolo-
gie/Erläuterung“ vermerkt ist, befin-
det sich der Planbereich „teilweise 
innerhalb einer archäologischen 
Fundfläche (einem Kulturdenkmal 
gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz 
BW)“. 
 
Bei Bodeneingriffen ist daher in dem 
gesamten Plangebiet, wahrscheinlich 
auch unter den bereits bestehenden 
Parkplatzflächen, mit archäologi-
schen Funden und Befunden – Kul-
turdenkmalen gem. § 2 DSchG – zu 
rechnen. 
 

Die Stellungnahme wurde an die Por-
sche AG weitergeleitet. 
Im Textteil des Bebauungsplans wur-
de ein entsprechender Hinweis auf-
genommen. 
 
 

ja 

An der Erhaltung der ausgewiesenen 
archäologischen Kulturdenkmale 
besteht grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. Sollte an den Planungen 
in der vorliegenden Form festgehal-
ten werden, regen wir Folgendes an: 
 

  

Um allseitige Planungssicherheit zu 
gewährleisten und spätere Bauver-
zögerungen zu vermeiden, sollten 
frühzeitig im Vorfeld der Erschlie-
ßung archäologische Voruntersu-
chungen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsi-
dium Stuttgart (LAD) durchgeführt 
werden. Zweck dieser Voruntersu-
chungen ist es festzustellen, ob bzw. 
in welchem Umfang es nachfolgen-
der Rettungsgrabungen bedarf. Dazu 
bietet das Landesamt für Denkmal-
pflege den Abschluss einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung zu den 
Rahmenbedingungen an, d.h. insbe-
sondere zu Fristen für die Untersu-
chungen und zur Kostenbeteiligung 
des Veranlassers.  

Die Porsche AG hat mit dem Landes-
amt für Denkmalpflege Kontakt auf-
genommen, um die Untersuchungen 
im Vorgriff der Erschließungs- / Bau-
maßnahmen abzustimmen. Die Un-
tersuchungen werden derzeit durch-
geführt. 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, 
dass im Falle notwendiger Rettungs-
grabungen durch das LAD die Ber-
gung und Dokumentation der Kultur-
denkmale ggf. mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen kann und durch 
den Vorhabenträger finanziert wer-
den muss. 
 

  

Darüber hinaus wird auf die Einhal-
tung der Bestimmungen der §§ 20 
und 27 DSchG verwiesen. Sollten 
bei der Durchführung der Maßnahme 
archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 
DSchG Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrich-
tigen. Archäologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikres-
te, Knochen, etc.) oder Befunde 
(Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) 
sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in un-
verändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbe-
hörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart (Referat 84.2 – Regionale 
Archäologie, Schwerpunkte, Inventa-
risation) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten  
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumin-
dest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. 

Im Textteil des Bebauungsplans wur-
de ein entsprechender Hinweis auf-
genommen. 
 

ja 

   
Wir bitten, diese Hinweise in die 
Planunterlagen einzufügen. 
 

  

Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 24. Apr. 2017) 
 

  

Hinsichtlich der negativen Auswir-
kungen der Planung auf die stadtkli-
matischen Verhältnisse (höhere 
Wärmebelastung, Beeinträchtigung 
des Kaltluftabflusses und der Durch-
lüftung, sowie der Belastung mit 

Die Auswirkungen der geplanten 
Parkhäuser im Plangebiet auf die 
Luftverhältnisse wurden im Rahmen 
einer lufthygienischen Untersuchung 
(Müller-BBM vom 12. Mai 2017) un-
tersucht und im Umweltbericht darge-

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Luftschadstoffen) ist dem geplanten 
Untersuchungsumfang für das 
Schutzgut Klima und Luft im weiteren 
Verfahren besonderen Wert beizu-
messen und Kompensationsmög-
lichkeiten zu erarbeiten. 
 

legt. Die Planung greift nicht in die für 
den Luftaustausch relevanten süd-
westlichen Freiflächen (Kaltluftproduk-
tionsgebiete) außerhalb des Plange-
biets ein bzw. wird weiterhin durch 
den rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan Rücken (1989/050 - Grünflä-
chen/landwirtschaftliche Flächen) ge-
sichert. In der Abwägung wird der Si-
cherung des Produktionsstandortes 
Priorität gegenüber dem Erhalt der 
durchgrünten Parkplatzfläche einge-
räumt. Durch die festgesetzte Dach-
begrünung auf mindestens 85 % der 
Dachflächen sowie der Fassadenbe-
grünung (pv3) und Baumpflanzungen 
am Gebietsrand (pv5) wird der Eingriff 
in das Schutzgut Klima minimiert, so 
dass in Bezug auf die klimatische Si-
tuation keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu erwarten sind. Auf 
die Klimauntersuchung zum Bebau-
ungsplan Porschestraße/Adestraße 
(2017/009) (Müller-BBM vom 15. Juli 
2016) wird verwiesen. 
 

Keine Einwände. 
 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

Kenntnisnahme. 
 
Das Gesundheitsamt wird gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentli-
cher Belange parallel zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut beteiligt. 
 

--- 
 

ja 

Stadt Kornwestheim 
(Schreiben vom 24. Apr. 2017) 
 

  

Die Belange der Stadt Kornwestheim 
werden durch den Bebauungsplan 
nicht berührt. Es ergeben sich hierzu 
keine Anregungen und Bedenken. 
Eine Beteiligung am weiteren Verfah-
ren ist nicht erforderlich. 
 

Kenntnisnahme. 
 

--- 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 25. Apr. 2017) 
 

  
 
 

--- 
 
 
 

Durch die Planung werden die Be-
lange der Telekom zurzeit nicht be-
rührt.  
 

Kenntnisnahme. 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Bei Planungsänderungen bitten wir 
uns erneut zu beteiligen. 
 

Die Deutsche Telekom wird gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentli-
cher Belange parallel zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut beteiligt. 
 

ja 

Zweckverband  
Landeswasserversorgung 
(Schreiben vom 26. Apr. 2017) 
 

  

Von der Planung betroffen ist die in 
Verlängerung der Adestraße am öst-
lichen Bebauungsplanrand liegende 
Trinkwasserleitung ZL Ludwigsburg 
1 DN 500 St und das seitlich auf 
Rohrgrabensohle parallel verlaufen-
de zugehörige LW-Steuerkabel im 
KSR DN 100 PVC. Die Wasserlei-
tung und das im Plangebiet auf der 
früheren Leitungstrasse DN 450 St 
noch vorhandene stillgelegte Teil-
stück sind im Plan dargestellt. Das 
vor etwa 40 Jahren stillgelegte Teil-
stück kann bei Bedarf oder Notwen-
digkeit jederzeit ausgebaut bzw. ver-
ändert werden. 
 

Die Stellungnahme wurde an die Por-
sche AG weitergeleitet.  
Eine nachrichtliche Übernahme ge-
mäß § 9 Abs. 6 BauGB, ein Hinweis 
im Textteil und die Darstellung der 
unterirdischen Leitung im zeichneri-
schen Teil wurden im Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 

ja  

Die im Bebauungsplan primär vorge-
sehene Ausweisung von Mitarbeiter-
stellplätzen findet unsere Zustim-
mung, da zwischen der Achse der 
Wasserleitung und den heranrü-
ckenden Parkdecks ein Mindestab-
stand von 8 m eingehalten wird. Un-
sere Wasserleitung wird künftig in 
der öffentlichen Parkhaus-
Zufahrtsstraße liegen. 
 

Die bestehende Zufahrtsstraße im 
Plangebiet befindet sich im Eigentum 
der Porsche AG. Im Bebauungsplan 
Ostseestraße/Adestraße (Zu 260) 
wurde daher keine öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt.  

- 

Die für die Neubebauung notwendi-
gen Ver- und Entsorgungsleitungen, 
die unsere Wasserleitung kreuzen, 
sind zulässig, bedürfen jedoch der 
vorherigen Genehmigung durch die 
LW. 
 

  

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien  
(Schreiben vom 2. Mai 2017) 
 

  

Gegen die geplante Neuaufstellung 
des Bebauungsplans bestehen bei 

Die Stellungnahme wurde an die Por-
sche AG weitergeleitet. 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Beachtung und Einhaltung der nach-
folgenden Bedingungen/Auflagen 
und Hinweise aus Sicht der Deut-
schen Bahn AG und ihrer Konzern-
unternehmen keine Bedenken.  
 
Durch das Vorhaben dürfen die Si-
cherheit und die Leichtigkeit des Ei-
senbahnverkehrs auf der angren-
zenden Bahnstrecke nicht gefährdet 
oder gestört werden. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Eisenbahnverkehr wird durch die 
geplanten Parkhäuser nicht gefährdet 
(Luftlinie Entfernung ca. 100 m; au-
ßerhalb des Plangebiets). 

Bei Planungen und Baumaßnahmen 
im Umfeld der Bahnlinie ist die Deut-
sche Bahn AG frühzeitig zu beteili-
gen, da hier bei der Bauausführung 
ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahn-
betriebes zu beachten sind. 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung 
als Angrenzer sowie im Rahmen ei-
ner Fachanhörung gemäß Landes-
bauordnung Baden-Württemberg als 
auch für genehmigungsfreie Bauvor-
haben, bei denen die Beteiligung 
direkt durch den Bauherrn zu erfol-
gen hat. 
 

Kenntnisnahme. 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

ja 

Da auch bahneigene Kabel und Lei-
tungen außerhalb von Bahngelände 
verlegt sein können, ist rechtzeitig 
vor Beginn der Maßnahme eine Ka-
bel- und Leitungsprüfung durchzu-
führen. Alle Beteiligungen und An-
fragen sind an die folgende Stelle zu 
richten: Deutsche Bahn AG, DB Im-
mobilien, Bahnhofstraße 5 in 76137 
Karlsruhe. 
 

  

Durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen entste-
hen Emissionen (insbesondere Luft- 
und Körperschall, Abgase, Funken-
flug, Abriebe z. B. durch Bremsstäu-
be, elektrische Beeinflussungen 
durch magnetische Felder etc.), die 
zu lmmissionen an benachbarter Be-
bauung führen können. 
 

Im Textteil des Bebauungsplans wur-
de ein entsprechender Hinweis auf-
genommen. 
 

ja 

In unmittelbarer Nähe unserer 
elektrifizierten Bahnstrecke oder 

Im Textteil des Bebauungsplans wur-
de ein entsprechender Hinweis auf-

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Bahnstromleitungen ist mit der Be-
einflussung von Monitoren, medizini-
schen Untersuchungsgeräten und 
anderen auf magnetische Felder 
empfindlichen Geräten zu rechnen. 
Es obliegt dem Bauherrn, für ent-
sprechend Schutzvorkehrungen zu 
sorgen. 
 

genommen. 
 

Gegen die aus dem Eisenbahnbe-
trieb ausgehenden Emissionen sind 
erforderlichenfalls von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauherren auf 
eigene Kosten geeignete Schutz-
maßnahmen vorzusehen bzw. vor-
zunehmen. Eventuell erforderliche 
Schutzmaßnahmen gegen diese 
Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb 
sind gegebenenfalls im Bebauungs-
plan festzusetzen. 

Schutzmaßnahmen werden nicht not-
wendig und daher auch nicht festge-
setzt. 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zum Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung können wir keine 
Aussage machen.  
 

Kenntnisnahme. --- 

Wir bitten Sie, uns die Abwägungs-
ergebnisse zu gegebener Zeit zuzu-
senden. 
 

Die Deutsche Bahn AG wird gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentli-
cher Belange parallel zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut beteiligt. 
 

ja 

Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 3. Mai 2017) 
 

  

Das Plangebiet liegt nach Plansatz 
3.3.6 (G) des Regionalplanes in ei-
nem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen. Diese Ge-
biete sind gegen zeitweilige oder 
dauernde Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen hinsichtlich der Was-
sergüte und der Wassermenge zu 
sichern. Regionalplanerische Ziele 
stehen der Planung nicht entgegen. 
 

Der Vorgabe des Regionalplanes, die 
Sicherung eines Vorbehaltsgebietes 
für die Wasserversorgung, wird 
dadurch Rechnung getragen, dass 
eine bisher schon baulich genutzte, 
vorbelastete Fläche neu genutzt wird. 
Zur ursprünglich vorgesehenen Aus-
weisung eines Wasserschutzgebietes 
wurde 1988 ein hydrogeologisches 
Gutachten des damaligen Geologi-
schen Landesamts Baden-
Württemberg zur Abgrenzung eines 
Wasserschutzgebietes für die Was-
serfassungen in Stuttgart-Münster 
vorgelegt. Zur Klärung offener fachli-
cher Fragen hat das Amt für Umwelt-
schutz im Jahre 2001 das Büro für 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Hydrogeologie und Umwelt GmbH mit 
einem zusätzlichen Gutachten und 
weiteren Untersuchungen beauftragt. 
Als Ergebnis der Untersuchungen 
wurde festgestellt, dass die Ergiebig-
keit der Fassungen weit geringer ist 
als angenommen: die angenommene 
Gesamtergiebigkeit lag bei 229,5- 
265,5 l/s, tatsächlich wurde aber in 
Pumpversuchen eine Ergiebigkeit von 
136 l/s ermittelt. Zudem enthält das an 
den Fassungen geförderte Wasser 
einen sehr hohen Uferfilteranteil (min-
destens 50 % bei Dauerbetrieb oder 
größeren Fördermengen).  
Aus diesen Gründen wurde auf die 
Ausweisung eines Trinkwasser-
schutzgebietes verzichtet. In der Ge-
samtbetrachtung werden Beeinträch-
tigungen des Grundwasservorkom-
mens aufgrund der geringen Größe 
des Sondergebietes im Verhältnis zur 
Gesamtgröße des Vorbehaltsgebietes 
zur Sicherung von Wasservorkommen 
als unerheblich angesehen und es 
werden keine qualitativen und quanti-
tativen Beeinträchtigungen erwartet. 
 

Die regionalplanerische Stellung-
nahme steht unter Gremienvorbe-
halt. Sobald die Planunterlagen wei-
ter ausgearbeitet sind, wird eine ver-
bindliche Stellungnahme abgegeben. 
 

Kenntnisnahme. --- 

Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 

Der Verband Region Stuttgart wird 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger 
öffentlicher Belange parallel zur öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB erneut beteiligt. 
 

ja 

Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 5. Mai 2017) 
 

  

Im Geltungsbereich verläuft am östli-
chen Rand von Nord nach Süd eine 
Mittelspannungskabeltrasse der 
Stuttgart Netze Betrieb GmbH. Die 
Lage dieser Leitungen ist aus dem 
beiliegen Bestandsplan Strom im 
Maßstab 1:1000 zu entnehmen. Wir 
bitten Sie, diese Kabeltrasse im Be-

Die Stellungnahme wurde an die Por-
sche AG weitergeleitet. Die vorhan-
denen Leitungen der Netze BW liegen 
auf privatem Gelände der Porsche 
AG. Die Porsche AG wird direkt mit 
der Netze BW Kontakt aufnehmen. 
Die Festsetzung eines Leitungsrechts 
im Bebauungsplan ist deshalb ent-

teilweise 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

bauungsplan mit einem Leitungs-
recht [zu Gunsten des örtlichen Ver-
sorgungsträgers] auszuweisen. Die 
Schutzstreifenbreite beträgt 2 mal 
0,5 m. 
 

behrlich. In der Planung sind keine 
Baumstandorte in der Nähe der vor-
handenen Leitungen vorgesehen. 
 

Ist eine Versorgung des geplanten 
Parkhauses mit Strom und Wasser 
geplant, bitten wir Sie, das entspre-
chende Baugesuch mit Leistungsan-
gaben bei uns einzureichen. 
 
Umweltrelevante Erkenntnisse be-
züglich unserer Leitungsanlagen sind 
uns nicht bekannt. 
 

Wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens berücksichtigt.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

Ja 
 
 
 
 
 

--- 
 

Regierungspräsidium Freiburg 
(Schreiben vom 9. Mai 2017) 

Geotechnik 

  

Das Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB) weist 
darauf hin, dass im Anhörungsver-
fahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein ingenieurgeo-
logisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden In-
genieurbüros. 
 

Kenntnisnahme. --- 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotech-
nischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich von Lössführender Fließerde 
unbekannter Mächtigkeit. 
Darunter schließen sich die Gesteine 
der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) 
an. Mit einem kleinräumig deutlich 
unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes sowie ggf. mit Auf-
füllungen vorangegangener Nutzun-

Im Textteil des Bebauungsplans wur-
de ein entsprechender Hinweis auf-
genommen und im Umweltbericht die 
Beschaffenheit des Bodens dargelegt. 
 
Laut Stellungnahme zur Regenwas-
serversickerung (CDM Smith vom 14. 
November 2017) sind im östlichen 
Bereich außerhalb des Plangebietes 
die hydraulischen Durchlässigkeiten 
des Untergrundes als gering einzustu-
fen. Im bereits realisierten östlichen 
Bauabschnitt kommt noch hinzu, dass 
eine mit > 6 m sehr mächtige verwit-
terte Lößlehmschicht an der Ober-
fläche ansteht, die eine Versickerung 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

gen, die womöglich nicht zur Lastab-
tragung geeignet sind, ist zu rech-
nen. Verkarstungserscheinungen 
(offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht aus-
zuschließen. Sollte eine Versicke-
rung der anfallenden Oberflächen-
wässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) ver-
wiesen und im Einzelfall die Erstel-
lung eines entsprechenden hydrolo-
gischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlech-
terung der Baugrundeigenschaften 
sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung 
im Untergrund sollte von der Errich-
tung technischer Versickerungsanla-
gen (z. B. Sickerschächte, Sicker-
becken, Mulden-Rigolen-Systeme 
zur Versickerung) Abstand genom-
men werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen 
im Zuge der weiteren Planungen  
oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbe-
dingter Fehlstellen wie z. B. offene 
bzw. lehmerfüllte Spalten) werden 
objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
 

technisch nur mit hohem Aufwand 
ermöglicht hätte. Die Untergrundsitua-
tion ändert sich in Richtung der ge-
planten Erweiterung nach Westen 
innerhalb des Plangebietes. Dort ver-
ringert sich die Mächtigkeit der 
Lößlehmdecke auf < 5 m und es steht 
darunter mit verwitterten Sandsteinen 
ein deutlich durchlässigeres Gebirge 
an. Der Flurabstand zum natürlichen 
Grundwasserdruckspiegel liegt im 
Bereich "Rücken" deutlich > 10 m und 
damit ausreichend tief für jegliche Art 
der Niederschlagswasserversicke-
rung. Eine Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften ist daher nicht zu 
erwarten. 

Grundwasser 
Das Plangebiet liegt außerhalb von 
bestehenden und geplanten Was-
serschutzgebieten. Aus hydrogeolo-
gischer Sicht sind keine weiteren 
Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzubringen. 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 

 
--- 
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Industrie - und Handelskammer 
Region Stuttgart 
(Schreiben vom 9. Mai 2017) 
 

  

Die IHK unterstützt das Vorhaben 
der Porsche AG im Sinne einer In-
nenentwicklung entsprechende Ent-
wicklungsmöglichkeiten einzuräu-
men. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 
keine Bedenken oder Einwände ge-
genüber der Planung. 
 

Kenntnisnahme. --- 

Die Standortauswahl erscheint unter 
dem Gesichtspunkt der Anbindung 
an das überörtliche Verkehrsnetz 
sehr vorteilhaft. Durch die Anbindung 
an die B 10 über die Adestraße wird 
die Schwieberdinger Straße als zwei-
te wesentliche Zufahrt zum Standort 
Zuffenhausen der Porsche AG nicht 
mit weiterem Verkehr beaufschlagt. 
Diese Entmischung der Verkehre 
nach Werksteilen begrüßen wir. 
 

  

Bitte halten Sie uns über den weite-
ren Verlauf des Verfahrens infor-
miert. 
 

Die Industrie - und Handelskammer 
wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als 
Träger öffentlicher Belange parallel 
zur öffentlichen Auslegung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 
 

ja 

Landesnaturschutzverband  
Baden-Württemberg e.V. 
(Schreiben vom 9. Mai 2017) 
 

  

Der LNV-Arbeitskreis Stuttgart lehnt 
die vorliegende Planung grundsätz-
lich ab. 
 

Das Bebauungsplanverfahren wird 
fortgeführt. 

nein 

1. Bebauungsplan steht im Wider-
spruch zum Klimaschutz 
 
Die Bundesregierung hat sich im 
Klimaschutzabkommen von Paris 
verpflichtet, die Treibhausgasemissi-
onen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 40 Prozent verglichen mit dem 
Stand von 1990 zu senken. Das Kli-
maschutzgesetz des Landes Baden-
Württemberg sieht klare Vorgaben 
für die Reduzierung von Treibhaus-
gasen vor: Der CO2-Ausstoß des 

 
 
 
Durch Bau von Elektrofahrzeugen 
(Mission E) soll ein langfristiger Bei-
trag zum Klimaschutz erreicht werden. 
Kurzfristig wird sich durch die Zunah-
me der Mitarbeiter für den Bau von 
Elektrofahrzeugen der Verkehr erhö-
hen. Deshalb soll mit der Errichtung 
der Parkhäuser das Ziel verfolgt wer-
den, die für das weitere Wachstum 
des Werkes Zuffenhausen erforderli-

 
 
 

ja  
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Landes soll bis 2020 um mindestens 
25 Prozent und bis 2050 um 90 Pro-
zent sinken. Da der Bebauungsplan 
eine weitere Zunahme des motori-
sierten Verkehrs zur Folge hat, steht 
er im Widerspruch zum Klimaschutz. 
 

chen Stellplätze flächensparend am 
Rand des Industrie- und Gewerbege-
bietes anzuordnen. Dadurch können 
die Straßen und Verkehrsknoten um 
den Porscheplatz vom Verkehr und 
einhergehender Lärm- und Schad-
stoffbelastung sowie die angrenzen-
den Wohngebiete vom Park-
Suchverkehr nachhaltig entlastet wer-
den. Die Auswirkungen der geplanten 
Parkhäuser im Plangebiet auf die 
Luftverhältnisse wurden im Rahmen 
einer lufthygienischen Untersuchung 
(Müller-BBM vom 12. Mai 2017) be-
wertet. Wenngleich im Umfeld des 
Plangebiets bereits heute diverse ge-
werbliche und industrielle Nutzungen 
vorhanden sind, kann gemäß der Un-
tersuchung davon ausgegangen wer-
den, dass durch das geplante Vorha-
ben keine schädlichen oder erhebli-
chen nachteiligen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftschadstoffe hervorgeru-
fen werden. Zudem werden die 
Grenzwerte der 39. BImSchV für PM-
10 und NO2 nicht erreicht und (teil-
weise deutlich) unterschritten. 
 

2. Negative Folgen der Zentralisie-
rung 
 
Wir halten es für falsch, wenn in ei-
ner sowieso schon wirtschaftlich sehr 
starken Region weitere Arbeitsplätze 
und Produktionsstandorte zentrali-
siert und konzentriert werden, wäh-
rend andere Gebiete ausbluten. Dies 
erhöht zum einen die Pendlerlängen 
und verschärft weitere Probleme wie 
das der Wohnraumversorgung. Eine 
Dezentralisierung des Arbeitsplatz-
angebotes wäre aus Natur- und 
Umweltgründen wünschenswert und 
– auch deutschlandweit gesehen - 
zur Schaffung von gleichwertigen 
Lebensbedingungen eine Grund-
voraussetzung. 
 

 
 
 
Wie u. a. im Stadtentwicklungskon-
zept Stuttgart, Strategie 2006, ausge-
führt, ist die Sicherung des Produkti-
onsstandorts der Porsche AG vorran-
giges städtebauliches Ziel. 
 
Dem formulierten Ziel der Landes-
hauptstadt Stuttgart der Innenentwick-
lung Vorrang vor der Außenentwick-
lung einzuräumen wird hierbei in Be-
zug auf den Standort der Porsche AG 
ebenfalls Rechnung getragen.  
 
Eine Dezentralisierung ist auf Grund 
der Lage und Abhängigkeiten der 
Produktion sowie zugehörige Einrich-
tungen nicht möglich. Außerdem ist 
die Landeshauptstadt Stuttgart im 
Regionalplan als Oberzentrum aus-
gewiesen. Im Übrigen würde mit der 

 
 
 

nein 
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angedachten Verlagerung von Pro-
duktionsstätten in andere Gebiete le-
diglich eine örtliche Verschiebung der 
Eingriffe mit vergleichbaren, wenn 
nicht sogar größeren Eingriffen in Na-
tur und Umwelt erreicht. 
 

3. Keine Notwendigkeit für mehr 
Stellplätze 
 
Selbst wenn die Firma Porsche tat-
sächlich die Anzahl der Arbeitsplätze 
in Zuffenhausen erhöhen sollte, be-
steht keine Notwendigkeit, das An-
gebot an Stellplätzen zu erhöhen. Es 
gibt vielfältige Möglichkeiten, den 
Standort Porsche ohne Auto zu er-
reichen. 
 

 
 
 
Der prognostizierte Mitarbeiterzu-
wachs in den nächsten 10 bis 15 Jah-
ren, der Parkplatzverlust durch die 
Überbauung von bestehenden Stell-
platzanlagen im Zusammenhang mit 
dem Projekt „Mission E“ sowie der 
steigende Bedarf für operative Stell-
plätze zur Abwicklung von Sonderpro-
zessen der Fertigung erfordern kurz- 
und mittelfristig, auch bei einer Redu-
zierung des Verhältnisses Stellplatz / 
Mitarbeiter, den Bau von zusätzlichen 
Mitarbeiterstellplätzen. Darüber hin-
aus besteht durch den Schichtbetrieb 
der Porsche AG und durch den dafür 
erforderlichen Stellplatzpuffer wäh-
rend des Schichtwechsels auch künf-
tig ein ansteigender Bedarf an Mitar-
beiterstellplätzen. 
 
Die Porsche AG hat flankierend ein 
Mobilitätskonzept entwickelt und um-
gesetzt mit dem Ziel, den durch die 
Mitarbeiter verursachten Individual-
verkehr in Zuffenhausen zu verrin-
gern. Darin sind neben der Zusam-
menarbeit mit dem Verkehrs- und Ta-
rifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 
auch die Erweiterung der bereits vor-
handenen Shuttleverbindungen zwi-
schen den Werken und Außenstellen, 
die Bereitstellung einer Software zur 
Vereinbarung von Mitfahrgelegenhei-
ten (Mitfahr-App), die Inbetriebnahme 
eines Parkleitsystems sowie die För-
derung der Fahrradnutzung durch Be-
reitstellung entsprechender Infrastruk-
tur am Arbeitsplatz festgelegt. Die 
Überprüfung der Wirksamkeit (Mitar-
beiterbefragungen) und die entspre-
chende Weiterentwicklung und Er-

 
 
 

nein 
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gänzung der Maßnahmen sind Be-
standteil des Mobilitätskonzeptes. 
 
Wie u. a. im Stadtentwicklungskon-
zept Stuttgart, Strategie 2006, ausge-
führt, ist die Sicherung des Produkti-
onsstandorts der Porsche AG vorran-
giges städtebauliches Ziel. 
 
Dem formulierten Ziel der Landes-
hauptstadt Stuttgart, der Innenent-
wicklung Vorrang vor der Außenent-
wicklung einzuräumen, wird im Sinne 
einer Umnutzung von bereits versie-
gelten Flächen ebenfalls Rechnung 
getragen.  
 

• Öffentlicher Verkehr, Werksver-
kehr, Mitnahmezentrale 
 
Das Werk liegt direkt an der S-
Bahnhaltestelle Neuwirtshaus und ist 
an zahlreiche Buslinien angeschlos-
sen. Es wäre wünschenswert, wenn 
das ÖV-Angebot erweitert würde, 
z. B. durch eine Niederflurbahn aus 
Ludwigsburg und/oder Schwieber-
dingen. 
 
Diese wäre preisgünstig zu bauen, 
da sie keinen gesonderten Gleiskör-
per braucht, sondern bestehenden 
Straßenraum nutzen könnte. Auch 
wäre es der Firma Porsche unbe-
nommen, Werksbusse einzusetzen, 
sowie eine Mitfahrzentrale einzurich-
ten und finanziell zu unterstützen. 
Arbeitnehmer, die entspannt ohne 
das eigene Auto anfahren, können 
bereits im ÖV die Zeit für die Firma 
nutzen und sind am Arbeitsplatz leis-
tungsfähiger. 
 

 
 
 
Eine Erweiterung des ÖV-Angebotes 
kann nicht im Bebauungsplanverfah-
ren geregelt werden. Siehe auch Stel-
lungnahme zu 3. Keine Notwendigkeit 
für mehr Stellplätze. 
 

 
 
 

nein 

• home-office 
 
Durch ein breites Angebot an home-
office-Arbeitsplätzen kann der Pend-
lerverkehr stark reduziert werden. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Dieser Belang ist im Bebauungsplan-
verfahren nicht regelbar. 

 
 

--- 
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• Fahrradverkehr 
 
Diejenigen Arbeitnehmer, die im nä-
heren Umfeld wohnen, sollten zum 
Fußgehen und zum Radfahren an-
gehalten werden und finanziell ge-
fördert werden. Entfernungen von 
10-20 km sind für Pedelecs geeignet. 
Arbeitnehmer, die zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zur Arbeit kommen, 
sind wesentlich weniger krank, als 
täglich gestresste Autofahrer. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Dieser Belang ist im Bebauungsplan-
verfahren nicht regelbar. Siehe auch 
Stellungnahme zu 3. Keine Notwen-
digkeit für mehr Stellplätze 
 

 
 

--- 
 

Entgegen der vorliegenden Planung 
sollte die Firma Porsche ihr derzeiti-
ges Stellplatzangebot reduzieren. 
Sobald die Arbeitsnehmer wissen, 
dass sie keine Chance haben, am 
Zielort einen Parkplatz zu finden, 
steigen sie auf andere Verkehrsmittel 
um. 
 

siehe Stellungnahme  
zu 3. Keine Notwendigkeit für mehr 
Stellplätze. 

--- 

4. Entlastung der umliegenden 
Wohngebiete  
 
Die umliegenden Wohngebiete kön-
nen durch Anwohnerstraßen und 
Anwohnerparken vor Parksuchver-
kehr geschützt werden. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
Dieser Belang ist im Bebauungsplan-
verfahren nicht regelbar. 
Mit der Errichtung der Parkhäuser 
wird jedoch das Ziel verfolgt, die für 
das weitere Wachstum des Werkes 
Zuffenhausen erforderlichen Stellplät-
ze flächensparend am Rand des In-
dustrie- und Gewerbegebietes anzu-
ordnen. Dadurch können die Straßen 
und Verkehrsknoten um den Por-
scheplatz sowie in den angrenzenden 
Wohngebieten vom Park-Suchverkehr 
nachhaltig entlastet werden. 

 
 
 

--- 

5. Zusagen gebrochen 
 
Als es 1990 einen sehr großen Wi-
derstand in der Bevölkerung gegen 
die Bebauung des Gewanns „Rü-
cken“ gab und dieser sogar beklagt 
worden war, wurde von Seiten der 
Stadt Stuttgart und auch der Firma 
selbst die Zusage gegeben, dass es 
sich um ein „mit viel Grün durchzo-
genen Parkplatz” handle und eine 
Bebauung nicht zu befürchten sei. 

 
 
Innerhalb des Plangebietes wurden 
die Festsetzungen des bisherigen Be-
bauungsplan Rücken (1989/050) um-
gesetzt.  
Die Entscheidung der Porsche AG für 
eine Produktionserweiterung im Zu-
sammenhang mit dem Einstieg in die 
Produktion von Elektrofahrzeugen an 
ihrem Stammsitz in Zuffenhausen er-
fordert die Überprüfung bisheriger 

 
 

nein 
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An diese Zusage scheint sich heute 
niemand mehr gebunden zu fühlen. 
 
 

Planungsziele. 
Die Stadt Stuttgart muss als Trägerin 
der Planungshoheit auf aktuelle An-
forderungen im Städtebau reagieren 
können, wobei selbstverständlich alle 
relevanten Belange, insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, in die 
Abwägungsentscheidung eingestellt 
werden.  
 

6. Maßgaben des Grünordnungs-
plans von 1990 bis heute nicht reali-
siert 
 
Der im Zusammenhang mit dem Be-
bauungsplan „Rücken“ aufgestellte 
Grünordnungsplan ist bis heute in 
großen Teilen nicht realisiert worden. 
Dies war der Bevölkerung (und dem 
Verwaltungsgerichtshof Mannheim) 
mehrfach zugesichert worden. Bevor 
es zu weiteren Belastungen kommt, 
muss der alte Grünordnungsplan 
realisiert werden. 
 

 
 
 
 
Innerhalb des Plangebietes wurden 
die Festsetzungen (intensive Begrü-
nung mit Bäumen und Sträucher, 
Rankgitter vor der Fassade) des bis-
herigen Bebauungsplans Rücken 
(1989/050) umgesetzt. Außerhalb des 
Plangebiets wurde von der Porsche 
AG u. a. die Parkierungsanlage Nord-
seestraße intensiv begrünt incl. Rank-
gitter vor der Fassade, teilweise 
Rückbau und Begrünung der 
Neckarsulmer Straße, Baumpflanzun-
gen entlang der bisherigen Otto-Dürr-
Straße. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplans Rücken 1989/050 wur-
den im Rahmen der erfolgten Bebau-
ung umgesetzt. Die Ziele des damali-
gen Grünordnungsplans konnten teil-
weise im Bereich von Straßen (al-
leenartige Baumpflanzungen) außer-
halb vom Plangebiet aufgrund von 
Leitungen/Platzgründen nicht umge-
setzt werden. Dieses städtebauliche 
Defizit wird jedoch im Rahmen des für 
Zuffenhausen zu erstellenden Land-
schaftsentwicklungskonzepts Hum-
melgraben berücksichtigt. Dieses 
Konzept soll ab 2018 in Stufen umge-
setzt werden. 
 

 
 
 
 

nein 

Zum Untersuchungsauftrag 
Die Gutachter sollten nicht im Auf-
trag der Firma Porsche arbeiten, da 
dies den bösen Schein erweckt, dass 
im Sinne des Auftraggebers gearbei-
tet wird. Dies gilt insbesondere für 
die GÖG, die häufig direkt für die Fa. 

 
Die erstellten Gutachten sind metho-
disch einwandfrei ausgearbeitet. Es 
ist daher ohne Belang, dass diese von 
der Porsche AG beauftragt und be-
zahlt wurden. Eine unsachliche Ein-
flussnahme ist nicht erkennbar und 

 
nein 
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Porsche tätig ist. 
 

sollte nicht unterstellt werden. 

Schutzgut Mensch 
 

  

Verkehrsgutachten 
Wird das Stellplatzangebot erhöht, 
nimmt der Straßenverkehr großräu-
mig zu. Der Untersuchungsraum soll-
te deshalb ausreichend groß gewählt 
werden und folgende Wohn- und 
Erholungsgebiete einbeziehen: 
 

• in Stammheim und Zuffen-
hausen 

• entlang der B 10 
• entlang der B 27 
• entlang der inneren Schwie-

berdinger Straße 
• entlang der Stammheimer 

Straße 
 

Die Bürger müssen ihre Betroffenheit 
durch die Mehrbelastung in Folge 
der Verkehrszunahme erkennen 
können. 
Die einseitige Ausrichtung des Ver-
kehrsgutachtens auf den Verkehrs-
fluss ist vollkommen abwegig. 
 

 
Die Verkehrserzeugung des Vorha-
bens hat eine räumlich begrenzte 
Wirkung, die im umgebenden Stra-
ßennetz untersucht wurde. Die Dar-
stellung in der gutachterlichen Ver-
kehrsuntersuchung beschränkt sich 
auf die Straßen, in denen eine Verän-
derung der Verkehrsmenge aus-
schließlich durch das Vorhaben noch 
erkennbar ist. Je weiter entfernt von 
der Verkehrserzeugungsstelle oder je 
höher die bereits vorhandene Grund-
belastung eines Knotenpunktes oder 
eines Straßenabschnitts ist, desto 
geringer sind die Wirkungen auf 
Grund der zunehmenden Verteilung 
des vorhabenbezogenen Neuver-
kehrs. Im vorliegenden Fall wurde 
daher der Untersuchungsraum größer 
als das Plangebiet gewählt. Der maß-
gebliche verkehrliche Einflussbereich 
entsprechend dem zu Grunde liegen-
den Gutachten ist die Porsche Straße, 
Adestraße, Strohgäustraße sowie 
Knotenpunkte an der Adestraße, 
Stammheimer Straße. Straßen bzw. 
Straßenabschnitte wie die B 10, die 
Schwieberdinger Straße oder die 
Stammheimer Straße/Im Salzweg 
wurden gutachterlich als nicht mehr 
relevant eingestuft. 
 

 
nein 

Wohnumfeld: 
Die Aussage im Scoping-Papier, das 
Wohnumfeld sei nicht betroffen, ist 
nicht nachvollziehbar. Selbstver-
ständlich verunstalten die geplanten 
Parkhäuser das räumliche Wohnum-
feld, das der Bevölkerung als Naher-
holungsgebiet dient. Zur Erholung 
sind spezielle Einrichtungen nicht 
notwendig, es reichen Wiesen und 
Bäume. Die Beeinträchtigung muss 
untersucht und dargelegt werden. 
Maßnahmen zur Minimierung und 
zum Ausgleich müssen im Bebau-

 
Das Plangebiet dient eindeutig nicht 
der Erholung. Es wird derzeit durch 
eine (im Westen und im Süden) 
ebenerdige Stellplatzanlage geprägt. 
Zusätzlich ist das Plangebiet und sei-
ne Umgebung durch bestehende Ver-
kehrsbauwerke (Straße, Bahndamm) 
erheblich vorbelastet. 
Die Fuß- und Radwegeverbindungen 
um das Plangebiet bleiben unverän-
dert. Mit dem festgesetzten Geh- und 
Fahrrecht für Radfahrer (gr/fr) zuguns-
ten der Allgemeinheit im südlichen 

 
ja 
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ungsplan rechtsverbindlich festge-
setzt werden, da Grünordnungspläne 
erfahrungsgemäß nicht verwirklicht 
werden. 
 

Bereich des Plangebiets wird die be-
stehende Rad- und Fußgängerverbin-
dung gesichert. 
Mit dem Bebauungsplan Zu 260 sol-
len auf einer bereits versiegelten Flä-
che Parkhäuser und ebenerdige Stell-
plätze ermöglicht werden. Durch die 
im Bebauungsplan Zu 260 festgesetz-
te Höhenabstufung zwischen 
317,00 m und 321,00 m ü. NN sind 
Parkhäuser zwischen 11 m bis 14 m 
über dem Gelände möglich. Dies führt 
zu einer Veränderung des Land-
schaftsbildes. Durch die festgesetzten 
Maßnahmen (Randeingrünung als 
kräuter- und blütenreiche Wiese (pv5) 
mit 16 Baumpflanzungen im Westen 
und Süden, Dach- und Fassadenbe-
grünung) werden die Auswirkungen 
minimiert und die Einbindung in die 
Landschaft erreicht. 
 

Lärmimmissionen: 
Die Verkehrszunahme führt klein-
räumig zu einer höheren Lärmbelas-
tung vom „Elbelen”, Bauernweg und 
von „Stammheim-Süd“, großräumig 
zur Belastungserhöhung im gesam-
ten Raum. Wir fordern, dass detail-
lierte Lärmbelastungskarten und 
Lärmdifferenzkarten erstellt werden, 
aus denen die Betroffenheit für die 
Bürger*innen erkannt werden kann. 
Gebiete mit erstmaliger Grenzwert-
überschreitung müssen gesondert 
ausgewiesen werden. (Betroffenes 
Gebiet siehe Verkehrsgutachten). 
 
Die Aussage im Scoping-Papier, 
dass der Bebauungsplan „keine 
Auswirkungen auf die Zielsetzung 
Lärmminderung” habe, ist Quatsch. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Prüfung und Beurteilung der Aus-
wirkungen des planinduzierten Ver-
kehrs auf öffentlichen Verkehrswegen 
wurde eine Verkehrslärmuntersu-
chung (Müller-BBM vom 17. April 
2018) durchgeführt.  
 
Im Analyse-Nullfall 2018 zeigt sich, 
dass durch den Straßenverkehr be-
reits heute teils deutliche Überschrei-
tungen der Orientierungswerte des 
Beiblatt 1 zur DIN 18005 bestehen. 
 
Auch die Immissionswerte der 16. 
BImSchV werden nachts überschrit-
ten. An einzelnen Straßenabschnitten 
werden zudem bereits im derzeitigen 
Zustand Pegel von 70/60 dB(A) 
tags/nachts erreicht bzw. überschrit-
ten. Nach der einschlägigen verwal-
tungsrechtlichen Rechtsprechung 
kann ab diesen Werten die Schwelle 
zur Gesundheitsgefahr angenommen 
werden. 
 
Betrachtet man den Prognose-Nullfall 
2028 (ohne Umsetzung Bebauungs-
planes Ostseestraße/Adestraße (Zu 

 
ja 
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260), allgemeiner Verkehrszuwachs 
wurde betrachtet) zeigt sich, dass die 
gleichen Immissionsorte, im Vergleich 
zum Analyse-Nullfall 2018, von Über-
schreitungen der Orientierungs- bzw. 
Grenzwerte betroffen sind. Die Erhö-
hungen der Beurteilungspegel gegen-
über dem Analyse-Nullfall 2018 an 
Immissionsorten, die weiterhin die 
Orientierungs- und Grenzwerte einhal-
ten, werden hier nicht betrachtet (sie-
he dazu Müller-BBM vom 17. April 
2018).  
An einzelnen Immissionsorten (glei-
che wie bereits im Analyse-Nullfall 
2018) sowie straßennah an einzelnen 
Fassadenbereichen werden weiterhin 
Pegel von 70 dB(A)/60 dB(A) 
(tags/nachts), ab denen eine Gesund-
heitsgefährdung angenommen wer-
den kann erreicht bzw. überschritten 
(betroffene Immissionsorte: Adestra-
ße 48 (Westfassade), Stammheimer 
Straße 74, 82 und 88 (Westfassade) 
sowie Strohgäustraße 20 (Südfassa-
de). Es kommt zu keinen neuen Ori-
entierungs- bzw. Grenzwertüber-
schreitungen an den betrachteten 
Immissionsorten gegenüber dem Ana-
lyse-Nullfall 2018. 
 
Betrachtet man den Prognose-Planfall 
2028 (Umsetzung des Bebauungspla-
nes Ostseestraße/Adestraße (Zu 
260)), allgemeiner Verkehrszuwachs 
unter Berücksichtigung der Umset-
zung verschiedener verkehrlicher 
Maßnahmen) zeigt sich, dass es zu 
keinen neuen Überschreitungen der 
Orientierungs- und Grenzwerte 
kommt. An der Stammheimer Straße 
88 werden die Grenzwerte, ab denen 
eine Gesundheitsgefahr angenommen 
werden kann, erstmals erreicht. 
 
Am Immissionsort Stammheimer 
Straße 88 wird im Prognose-Planfall 
2028 die Schwelle, ab der eine Ge-
sundheitsgefährdung angenommen 
werden kann, tags erstmals erreicht. 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
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dass die rechnerisch ermittelte Erhö-
hung deutlich kleiner als 1 dB ausfällt 
und vor diesem Hintergrund als hin-
nehmbar angesehen werden kann.  
Mit Blick auf die Ergebnisse der Ge-
bäudelärmkarten (siehe Anhang B der 
Verkehrslärmuntersuchung von Mül-
ler-BBM vom 17. April 2018) ist zu-
dem festzustellen, dass an einzelnen 
Fassadenabschnitten am Gebäude 
Stammheimer Straße 88 im Analyse-
Fall 2018, im Prognose-Nullfall 2028 
sowie im Prognose-Planfall 2028 Be-
urteilungspegel von 61 dB(A) nachts 
erreicht werden. In diesen Abschnitten 
verbleibt der Beurteilungspegel nahe-
zu identisch und Änderungen treten 
allenfalls im Bereich von 0,5 dB auf, 
sodass auch diesbezüglich festzustel-
len ist, dass gegenüber der Aus-
gangssituation lediglich geringfügige 
Erhöhungen anzunehmen sind, die 
ebenfalls als hinnehmbar angesehen 
werden können.  
 
Nachteilige Auswirkungen auf die 
Planungsziele des Lärmaktionsplans 
der Stadt Stuttgart (dessen Basis die 
Ergebnisse des Lärmminderungs-
plans 2003 darstellen) sind mit Um-
setzung der vorliegenden Planung 
nicht zu erwarten. 
 
Bei Umsetzung des Bebauungsplanes 
Ostseestraße/Adestraße (Zu 260) ist 
an allen relevanten Immissionsorten 
eine schalltechnisch verträgliche Situ-
ation zu erwarten. 
 
Auf die Verkehrslärmuntersuchung 
(Müller-BBM vom 17. April 2018) wird 
verwiesen. 
 
Der Lärmminderungsplan der Stadt 
Stuttgart aus dem Jahre 2003 trifft 
keine Aussagen für das Plangebiet.  
Im Umfeld des Plangebiets wurden 
bereits Maßnahmen bzw. Verbesse-
rungen realisiert (Verlängerung der 
Abbiegespuren Strohgäu-/Adestraße 
in Richtung Querspange, Lärm-
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schutzwände zum Schutz der Wohn-
gebiete an der Bahnstrecke Korn-
westheim-Korntal, Verlängerung und 
Erhöhung der Lärmschutzbauwerke 
der B 10 im Bereich Elbelen).  
 

Luftbelastung: 
Die Verkehrszunahme führt klein-
räumig zu einer höheren Luftbelas-
tung vom „Elbelen” und von 
„Stammheim-Süd“, großräumig zur 
Belastungserhöhung im gesamten 
Raum. Auch nimmt die Hintergrund-
belastung an Feinstaub und Stick-
oxiden zu. Dies muss im Gutachten 
dargelegt werden. Der Bebauungs-
plan steht konträr zum Bestreben der 
Stadt, die gesetzlich vorgegebenen 
Luftreinhalteziele zu erreichen. Ge-
biete mit erstmaliger Grenzwertüber-
schreitung müssen gesondert aus-
gewiesen werden. In einem stark 
vorbelasteten Gebiet können selbst 
geringfügige Mehrbelastungen die-
sen Effekt auslösen. 
 

 
Die Auswirkungen der geplanten 
Parkhäuser im Plangebiet auf die 
Luftverhältnisse wurden im Rahmen 
einer lufthygienischen Untersuchung 
(Müller-BBM vom 12. Mai 2017) be-
wertet. 
 
Wenngleich im Umfeld des Plange-
biets bereits heute diverse gewerbli-
che und industrielle Nutzungen vor-
handen sind, kann gemäß der Unter-
suchung davon ausgegangen werden, 
dass durch das geplante Vorhaben 
keine schädlichen oder erheblichen 
nachteiligen Umwelteinwirkungen 
durch Luftschadstoffe hervorgerufen 
werden. Zudem werden die Grenz-
werte der 39. BImSchV für PM-10 und 
NO2 nicht erreicht und (teilweise deut-
lich) unterschritten. 
 

 
ja 

Mittel- und langfristig wird dann auf 
Grund der Verkehrszunahme die 
angebliche Notwendigkeit gesehen, 
Straßen in der Umgebung aus- und 
neu zu bauen (B 10, A 8), was wie-
derum mit erheblichen Eingriffen in 
Natur und Umwelt verbunden ist und 
die Lärm- und Schadstoffbelastung 
weiter steigert. 
 

Großräumige Planungen im Netz der 
Bundesfernstraßen auf Landesebene 
werden durch das Planvorhaben nicht 
wesentlich beeinflusst. 
 

--- 

Der Baumbestand auf dem Parkplatz 
ist auch ein Beitrag zur Luftreinhal-
tung. Die Behauptung im Scoping-
Papier, dass dies keine Auswirkung 
auf die Filterwirkung für die Luftrein-
haltung habe, ist durch nichts belegt 
und so nicht haltbar. Schließlich 
steht im selben Papier, dass „viele 
Grünflächen mit Baum- und Gehölz-
standorten entfallen“. Wir erwarten, 
dass dieser Punkt begutachtet wird. 
 
 

Im Rahmen der lufthygienischen Un-
tersuchung (Müller-BBM vom 12. Mai 
2017) wurde bestätigt, dass die Pla-
nung keine schädlichen oder erhebli-
chen nachteiligen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftschadstoffe hervorrufen 
wird. 
Siehe auch Stellungnahme zu  
Wohnumfeld. 
Der nicht mehr bestehende Baumbe-
stand auf dem Parkplatz lieferte zwar 
einen gewissen Beitrag zur Luftrein-
haltung. Die Aussage „keine Auswir-

--- 
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Die Aussage im Scoping-Papier, 
dass der Bebauungsplan „der Ziel-
setzung des Luftreinhalteplans” ent-
spreche, ist Quatsch. 

kung“ wurde unter der Maßgabe ge-
troffen, das Maßnahmen im Plange-
biet im Sinne der Grünordnung mit 
nachhaltiger Wirkung auf das Lokal-
klima neu und zusätzlich getroffen 
werden (siehe Festsetzung pv1 bis 
pv6, neue Baumpflanzungen, Dach- 
und Fassadenbegrünung). 
 
Der Luftreinhalteplan hat das Ziel, die 
Luftqualität in Stuttgart zu verbessern. 
Dafür sind Pakete von ca. 40 Maß-
nahmen formuliert worden. Ein Groß-
teil der Maßnahmen ist bereits erfolgt 
oder befindet sich in Bearbeitung. Die 
Umsetzung des Bebauungsplans wi-
derspricht diesen Maßnahmen nicht 
bzw. das Plangebiet liegt nicht im Be-
reich von konkret geplanten Maß-
nahmen. 
 

 
 
 
 
 
 

--- 

Schutzgut Pflanzen und Tiere und 
Landwirtschaft 
Die Aussage des Scoping-Papieres, 
dass es sich um eine Stellplatzfläche 
handle, ist falsch. Der Bebauungs-
plan ragt in eine Streuobstwiese hin-
ein, die bisher nicht als Parkplatz 
genutzt wurde. Die Firma Porsche 
hat erst vor kurzem die Bäume auf 
dieser Streuobstwiese fällen lassen, 
offensichtlich im Vorgriff auf den Be-
bauungsplan (um die Eingriffe gerin-
ger wirken zu lassen). Somit ist auch 
landwirtschaftliche Fläche und ins-
besondere ein Streuobstbiotop be-
troffen. 
 

 
 
Beim Plangebiet handelt es sich um 
eine ebenerdige Stellplatzanlage. 
Die Stellplatzanlage ist an ihrem west-
lichen und südlichen Rand durch ei-
nen Pflanzstreifen mit Bäumen bzw. 
Gehölzen eingegrünt.  

Auf der angesprochenen Fläche wur-
de bereits Anfang des Jahres 2017 
die Stellplatzanlage erweitert. Die Er-
weiterung ist auf Grundlage des der-
zeitigen Planungsrechts (Bebauungs-
plan Rücken (1989/050) sonstiges 
Sondergebiet (ebenerdige Stellplät-
ze)) zulässig und wurde genehmigt. 
Artenschutzrechtlich wurde der Be-
reich vor Umsetzung untersucht, und 
es wurden insbesondere bezüglich 
der Bäume Maßnahmen zur Vermei-
dung von Verbotstatbeständen nach 
§ 44 BNatSchG ergriffen. 
 

 
 

ja 

Durch den Parkhausbau wird der 
Baumbestand weiter reduziert. Die 
Bäume auf dem Parkplatz waren 
eine Ausgleichsmaßnahme für deren 
Bau. Da die im alten Bebauungsplan 
festgesetzten Ausgleichsmaßnah-

Nach der Umsetzung der festgesetz-
ten grünordnerischen Maßnahmen 
des neuen Bebauungsplans Zu 260 
werden u. a. Baumpflanzungen am 
Rand des Plangebiets wieder ge-
schaffen, so dass erhebliche negative 

ja 
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men (Fassadenbegrünung) nicht rea-
lisiert wurden, konnte sich kein Ar-
tenreichtum entwickeln. Dies nutzt 
nun wiederum der Firma Porsche. 
 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tie-
re und Pflanzen durch die Planung 
der Parkhäuser nicht zu erwarten 
sind. Darüber hinaus wird eine Dach-
begrünung auf mindestens 85 % der 
Dachfläche durchgeführt, die als 
Pflanzenstandort von krautigen Pflan-
zen besiedelt wird. Die begrünte 
Dachfläche bietet für flugfähige Tierar-
ten (z. B. Insekten, Vögel) auch ein 
Nahrungshabitat. 
 
Auch die Neupflanzung von Laub-
bäumen im Bereich von ebenerdigen 
Stellplatzanlagen (pv6) dient als Habi-
tat für die Fauna. 
 
Die im Osten außerhalb des Plange-
biets realisierten Parkhäuser verfügen 
über eine Fassadenbegrünung. Im 
Plangebiet ist ebenfalls eine Fassa-
denbegrünung festgesetzt (pv3). 
 

lm Gutachten zu diesem Schutzgut 
muss nicht nur eine Baumbilanz er-
stellt werden, sondern auch die 
Auswirkungen auf die benachbarten 
Streuobstwiesen und auf das Biotop 
Flurstück 3683/1 dargestellt werden. 
Selbstverständlich sind diese Le-
bensräume durch Lärm, Lichtemissi-
onen, Schattenwurf, Beunruhigung 
betroffen. Die Aussage im Scoping-
Papier ist diesbezüglich falsch. 
 

Eine Baumbilanz im Rahmen der 
Umweltprüfung wurde erstellt. Die 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB sieht vor, dass die Umwelt-
auswirkungen in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. 
Dieser beinhaltet neben einer Eingriff- 
Ausgleichsbilanz für das Plangebiet 
auch die Betrachtung und Bewertung 
der bau-, anlagen- und betriebsbe-
dingten Wirkungen außerhalb des 
Plangebiets. 
Das Biotop auf Flurstück 3683/1 liegt 
außerhalb des Plangebiets. Es ist be-
reits heute schon durch die angren-
zende Parkplatznutzung, die beste-
henden Verkehrsbauwerke (Straße, 
Bahndamm) sowie durch Dauerklein-
gärten erheblich vorbelastet.  
Dies hat dazu geführt, dass diese Le-
bensräume von störungstoleranten 
Arten besiedelt werden. 
Die Neuplanung steht den Schutz-
ausweisungen nicht entgegen und hat 
auf sie keine erheblichen Auswirkun-
gen. 
 

--- 

Die Belastungen für die Natur durch Großräumige Planungen im Netz der nein 
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die Folgewirkung (weiterer Aus- und 
Neubau von Straßen) muss darge-
legt werden. 

Bundesfernstraßen auf Landesebene 
werden durch das Planvorhaben nicht 
wesentlich beeinflusst. 
 
 

Landschaft: 
Warum der Bau von zwei Parkhäu-
sern den Zielsetzungen in einem 
Grünmangelbereich entsprechen 
soll, erschließt sich uns nicht. Schon 
das Begrünungskonzept für die be-
reits bestehenden Parkhäuser wurde 
nicht realisiert. Mit Sicherheit lassen 
sich die Parkhäuser nicht in die 
Landschaft integrieren. 
 

 
Siehe Stellungnahme zu Wohnumfeld. 
Gemäß Flächennutzungsplan und 
Landschaftsplan ist südlich des Plan-
gebiets ein „Grünsanierungsbereich“ 
dargestellt. Das Plangebiet selbst liegt 
nicht in diesem Bereich und ist daher 
nicht betroffen. 
  

 
--- 

Klimabelange: 
Der „Rücken” ist laut Klimakarte der 
Stadt Stuttgart ein wichtiges Frisch-
luftentstehungsgebiet und eine Kalt-
luftschneise. Durch den Bau der 
Parkhäuser wird diese Funktion ver-
loren gehen. In Zeiten des Klima-
wandels mit immer mehr Hitzetagen 
im sowieso schon stark belasteten 
Gebieten von Zuffenhausen ist so 
etwas nicht mehr verantwortbar. Eine 
Dach- und Fassadenbegrünung (die 
dann doch nicht realisiert wird) kann 
diese Funktion nicht erfüllen. 
 
Wir erwarten, dass ein Gutachten 
erstellt wird über die Zunahme der 
Hitzetage verbunden mit einer Ab-
schätzung der zusätzlichen vorzeiti-
gen Todesfälle.  

 
Die Planung greift nicht in die für den 
Luftaustausch relevanten Freiflächen 
(Kaltluftproduktionsgebiete) südwest-
lich des Plangebiets ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Untersuchungen 
sind inhaltlich ausreichend und er-
möglichen die Beurteilung der klimati-
schen Funktion. Ein zusätzlicher Un-
tersuchungsaufwand ist daher nicht 
erforderlich. Auf die Klimauntersu-
chung zum Bebauungsplan Por-
schestraße/Adestraße (2017/009) 
(Müller-BBM vom 15. Juli 2016) wird 
verwiesen. 
 

 
--- 

Trennwirkung 
Die bestehende Fahrradverbindung 
Zuffenhausen - Stammheim-Süd 
muss erhalten bleiben. (Gerne sind 
wir bereit, diesen Fahrradweg den 
Gutachtern zu zeigen.) Entspre-
chende Bestimmungen sind im Be-
bauungsplan aufzunehmen. 
 

 
Die Fuß- und Radwegeverbindungen 
außerhalb des Plangebiets bleiben 
unverändert.  
 
Mit dem festgesetzten Geh- und Fahr-
recht für Radfahrer (gr/fr) zugunsten 
der Allgemeinheit im südlichen Be-
reich des Plangebiets wird die beste-

 
ja 
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hende Rad- und Fußgängerverbin-
dung gesichert. 
 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
Eine Fassaden- und Dachbegrünung 
kann nicht als Ausgleich angenom-
men werden. Dies war bei den be-
reits bestehenden Parkhäusern vor-
geschrieben und wurde nur äußerst 
spärlich bzw. nicht und damit voll-
kommen wirkungslos realisiert. Es 
gibt keine Anhaltspunkte, dass sich 
hieran in Zukunft etwas ändert. 
 

 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz wurde 
entsprechend dem Stuttgarter Verfah-
ren durchgeführt. Die festgesetzten 
grünordnerischen Maßnahmen müs-
sen umgesetzt werden.  
Die Dachbegrünung (Bereich Stell-
plätze und Parkierungsbauwerk) ist 
entsprechend dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan Rücken für diesen 
Bereich nicht festgesetzt, durch Pla-
nung jedoch vorgesehen. Eine Fas-
sadenbegrünung in Form von pergo-
lenartigen Rankgerüsten kann aus-
nahmsweise, entsprechend dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan Rü-
cken zugelassen werden. Der hier zu 
beurteilende neue Bebauungsplan 
Ostseestraße/Adestraße trifft deutlich 
strengere Festsetzungen zu Pflanz- 
und Begrünungsmaßnahmen. Es ist 
eine Fassaden- und Dachbegrünung 
herzustellen.  
 

 
ja 

Neue Baumstandorte sollten auf ent-
siegeltem Boden angelegt werden. 
 

Die Baumneupflanzungen erfolgen 
innerhalb eines unversiegelten Grün-
streifens.  
 

ja 

Um die Belastungen durch die Ver-
kehrszunahme zu minimieren, muss 
die zulässige Geschwindigkeit 
auf der B 10 drastisch reduziert wer-
den (Tempo 50), ebenso wie auf den 
umliegenden Straßen (Tempo 30). 
Auch diese Maßnahme war 1990 
dem Verwaltungsgericht Mannheim 
zugesagt worden. 
 

Eventuelle Tempobegrenzungen auf 
den umliegenden Straßen sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanver-
fahrens und liegen im Wesentlichen in 
der Zuständigkeit des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart (B 10). 

nein 

Archäologische Funde 
Es ist darzulegen, wie sichergestellt 
werden kann, dass während der 
Bauarbeiten archäologisch wertvolle 
Funde gesichert werden können und 
nicht zerstört werden. 
 

 
Siehe Stellungnahme Regierungsprä-
sidium Stuttgart. 

 
ja 

Erneuerbare Energien 
lm Bebauungsplan muss die Gewin-
nung von erneuerbaren Energien 

 
Anlagen zur Solarenergienutzung 
werden zugelassen.  

 
teilweise 
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zwingend vorgeschrieben werden. 
 

 

Stadt Korntal-Münchingen 
(Schreiben vom 10. Mai 2017) 
 

  

Es sind von unserer Seite zum der-
zeitigen Verfahrensstand keine An-
regungen oder Bedenken vorzubrin-
gen.  
 
Aufgrund der räumlichen Nähe des 
beabsichtigten Bauvorhabens und 
des zu erwartenden Verkehrsauf-
kommens, bitten wir um Beteiligung 
im weiteren Bebauungsplanverfah-
ren. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Die Stadt Korntal-Münchingen wird 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger 
öffentlicher Belange parallel zur öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB erneut beteiligt. 

--- 
 
 
 
 

ja  

Amt für Umweltschutz 
(Schreiben vom 17. Mai 2017) 
 
Stadtklima und Lufthygiene 
Wie bereits im Rahmen von Vorge-
sprächen angemerkt, wird aus stadt-
klimatischer Sicht eine weitere 
Nachverdichtung am Standort und 
damit auch der Herstellung weiterer 
Parkierungsbauwerke kritisch gese-
hen. Die bestehende Freifläche ist 
als Bestandteil eines verbindenden 
Grünkorridors in einer Luftleitbahn 
gelegen. Dementsprechend wird der 
Standort nach dem Klimaatlas als 
klimaaktive Freifläche in direktem 
Bezug zum Siedlungsraum bewertet 
und mit hoher Empfindlichkeit ge-
genüber nutzungsändernden Eingrif-
fen belegt. Die vorherrschenden 
Kaltluftströmungen tragen zur 
Durchlüftung des nördlichen Stadt-
gebiets von Stuttgart, v. a. des 
Stadtbezirks Zuffenhausen, bei. Vor 
diesem Hintergrund ist auch der zum 
Bebauungsplan Rücken aus 
dem Jahr 1989 seinerzeit erstellte 
Grünordnungsplan als abgestimmter 
Kompromiss zwischen begründetem 
Erweiterungsbedarf und Erhalt der 
klimatischen Funktion der Freiflä-
chen zu verstehen. Keinesfalls stellt 
dieser das klimatologische Potenzial 
eines unverbauten Landschaftraums 

 
 
 
 
Die Auswirkungen der geplanten 
Parkhäuser im Plangebiet auf die 
Luftverhältnisse wurden im Rahmen 
einer lufthygienischen Untersuchung 
(Müller-BBM vom 12. Mai 2017) un-
tersucht und im Umweltbericht darge-
legt. Die Planung greift nicht in die für 
den Luftaustausch relevanten süd-
westlichen Freiflächen (Kaltluftproduk-
tionsgebiete) außerhalb des Plange-
biets ein bzw. wird weiterhin durch 
den rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan Rücken (1989/050 - Grünflä-
chen/landwirtschaftliche Flächen) ge-
sichert. In der Abwägung wird der Si-
cherung des Produktionsstandortes 
Priorität gegenüber dem Erhalt der 
durchgrünten Parkplatzfläche einge-
räumt. Durch die festgesetzte Dach-
begrünung auf mindestens 85 % der 
Dachflächen sowie der Fassadenbe-
grünung (pv3) und Baumpflanzungen 
am Gebietsrand (pv5) wird der Eingriff 
in das Schutzgut Klima minimiert, so 
dass in Bezug auf die klimatische Si-
tuation keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu erwarten sind. Auf 
die Klimauntersuchung zum Bebau-
ungsplan Porschestraße/Adestraße 
(2017/009) (Müller-BBM vom 15. Juli 

 
 
 
 

teilweise 
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Rücken dar. Auch verkennt die 
mehrmalige Wiederholung nicht vor-
handener Kaltluftproduktionsgebiete 
im Plangebiet die Tatsache, dass 
diese selbstverständlich im Zuge des 
Bebauungsplans Rücken überplant 
wurden und infolgedessen die Par-
kierungsanlage aber mit einer wald-
artigen Baumpflanzung mit Groß-
bäumen, mit grünen Parkierungsflä-
chen und wasserdurchlässig ausge-
führt wurde. 
Es ist aber auch festzuhalten, dass 
mit der jetzt vorliegenden Planung 
nicht in die seinerzeit für den Luft-
austausch vorgehaltenen Flächen 
eingegriffen wird.  
 
Um den besonderen Bedarf im Be-
reich Rücken begründen zu können, 
ist aus unserer Sicht eine Gesamtbi-
lanzierung der für die Werksgelände 
im Bereich Zuffenhausen erforderli-
chen, bereits hergestellten und zu-
künftig geplanten Stellplatzzahlen 
und Parkierungsanlagen erforderlich.  
 

2016) wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung greift bewusst nicht in die 
für den Luftaustausch relevanten 
südwestlichen Freiflächen außerhalb 
des Plangebiets ein. 
 
 
Die Porsche AG verfolgt mit der Er-
richtung der Parkhäuser das Ziel, die 
für das weitere Wachstum erforderli-
chen Stellplätze flächensparend am 
Rand des Industrie- und Gewerbege-
bietes anzuordnen. Dadurch können 
die Straßen und Verkehrsknoten um 
den Porscheplatz sowie in den an-
grenzenden Wohngebieten vom Park-
Suchverkehr nachhaltig entlastet wer-
den.  
Darüber hinaus dient die Planung der 
Sicherung des Werksstandorts mit 
seinen hochwertigen Arbeitsplätzen 
im Innenbereich mit kurzen Wegen 
auch zum schienengebundenen 
ÖPNV und zu vorhandenen Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen. 
 
Die Anzahl der vorhandenen Stellplät-
ze der Porsche AG am Standort Zuf-
fenhausen wird in hohem Maße von 
den Rahmenbedingungen eines Au-
tomobilwerks an diesem spezifischen 
Werksstandort bestimmt. 
 
Neben den gemäß Landesbauord-
nung nachzuweisenden Stellplätzen 
ist eine Vorhaltung einer hohen An-
zahl operativer Stellplätze zur Abwick-
lung von Sonderprozessen der Ferti-
gung notwendig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 
 

ja 
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Darüber hinaus sind weitere Stellplät-
ze ausschließlich für Spätschichtmit-
arbeiter für den Schichtwechsel reser-
viert und müssen daher zusätzlich 
vorgehalten werden.  
 
Der große Einzugsbereich der Por-
sche AG hinsichtlich dem Wohnort der 
Mitarbeiter, der auch von der Landes-
hauptstadt weiter entfernte ländliche 
Gebiete mit schlechter Nahverkehrs-
anbindung umfasst, erfordert darüber 
hinaus, insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit nächtlicher Schicht-
arbeit, nach wie vor die Nutzung für 
einen Teil der Mitarbeiter des eigenen 
Pkws und generiert daher ebenfalls 
einen zusätzlichen Stellplatzbedarf. 
 
Mobilitätskonzept der Porsche AG: 
Die Porsche AG hat flankierend ein 
Mobilitätskonzept umgesetzt mit dem 
Ziel, den durch die Mitarbeiter verur-
sachten Individualverkehr in Zuffen-
hausen zu verringern. Darin sind ne-
ben der Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
GmbH (VVS) auch die Erweiterung 
der bereits vorhandenen Shuttlever-
bindungen zwischen den Werken und 
Außenstellen, die Bereitstellung einer 
Software zur Vereinbarung von Mit-
fahrgelegenheiten (Mitfahr-App), die 
Inbetriebnahme eines Parkleitsystems 
sowie die Förderung der Radnutzung 
durch Bereitstellung entsprechender 
Infrastruktur am Arbeitsplatz festge-
legt. Die Überprüfung der Wirk-
samkeit (Mitarbeiterbefragungen) und 
die entsprechende Weiterentwicklung 
und Ergänzung der Maßnahmen sind 
Bestandteil des Mobilitätskonzeptes. 
 
Erfordernis von neuen Stellplätzen am 
Standort „Rücken“: 
Der prognostizierte Mitarbeiterzu-
wachs in den nächsten 10 bis 15 Jah-
ren, der Parkplatzverlust durch die 
Überbauung von bestehenden Stell-
platzanlagen im Zusammenhang mit 
dem Projekt „Mission E“ sowie der 
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steigende Bedarf für operative Stell-
plätze zur Abwicklung von Sonderpro-
zessen der Fertigung erfordern kurz- 
und mittelfristig, auch bei einer Redu-
zierung des Verhältnisses Stell-
platz/Mitarbeiter, den Bau von zusätz-
lichen Mitarbeiterstellplätzen. Darüber 
hinaus besteht durch den Schichtbe-
trieb der Porsche AG und durch den 
dafür erforderlichen Stellplatzpuffer 
während des Schichtwechsels auch 
künftig ein ansteigender Bedarf an 
Mitarbeiterstellplätzen. 
 
Die innerhalb des Plangebietes be-
stehenden ca. 390 Stellplätze sollen 
daher durch zwei Parkhäuser mit ei-
ner Kapazität von insgesamt ca. 1.320 
Stellplätzen ersetzt werden. Die Rea-
lisierung der Parkhäuser soll in zwei 
Abschnitten, beginnend mit einem 
Parkhaus im nördlichen Bereich erfol-
gen. Im Plangebiet stehen daher zu-
künftig insgesamt netto ca. 930 Mitar-
beiterstellplätze zusätzlich zur Verfü-
gung.  
In der Summe besteht im Vollausbau 
im Bereich der Parkierungsanlage 
„Rücken“ (Plangebiet und östlicher 
Teil außerhalb des Plangebiets) künf-
tig eine Kapazität von ca. 2.350 Stell-
plätzen.  
 

Auch wird von uns als Ausgleich für 
die entfallenden Bäume und zur 
Minderung der thermischen Auswir-
kungen eine Dachflächen- und Fas-
sadenbegrünung allein nicht als aus-
reichend angesehen. Aufgrund des 
Standorts und der vorliegenden Pla-
nungshistorie schlagen wir weiterfüh-
rende Begrünungsmaßnahmen vor, 
die die abgestimmte Idee einer 
waldartigen Baumpflanzung - ggf. 
auch außerhalb des Geltungsbe-
reichs - wieder aufgreifen. Keines-
falls ist die hier behandelte Planung 
als Präzedenzfall für die Befürwor-
tung einer ausufernden Bebauung zu 
verstehen. 
 

In der Abwägung wird der Sicherung 
des Produktionsstandortes Priorität 
gegenüber dem Erhalt der durchgrün-
ten Parkplatzfläche eingeräumt. Durch 
die festgesetzte Dachbegrünung von 
mindestens 85 % der geplanten Dach-
flächen, der Fassadenbegrünung und 
die Vielzahl neuer Baumpflanzungen 
am Gebietsrand wird der Eingriff in 
das Schutzgut Klima minimiert, so 
dass in Bezug auf die klimatische Si-
tuation keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu erwarten sind. 
 

ja 
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Die vorgetragene Kritik gegen die 
vorliegende Planung beruht auf 
schon vorhandenen Untersuchun-
gen, ein zusätzlicher Untersu-
chungsaufwand ist nicht erforderlich. 
 
Hinsichtlich der Luftschadstoffe wird 
vorgeschlagen, die in der Checkliste 
unter Schutzgut Klima und Luft ge-
troffene Aussage, dass nur geringfü-
gige Mehrbelastungen zu erwarten 
sind, durch eine gutachterliche Be-
trachtung unter Einbeziehung der 
Werksentwicklung abprüfen zu las-
sen. 
 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der geplanten 
Parkhäuser im Plangebiet auf die 
Luftverhältnisse wurden im Rahmen 
einer lufthygienischen Untersuchung 
(Müller-BBM vom 12. Mai 2017) be-
wertet. Wenngleich im Umfeld des 
Plangebiets bereits heute diverse ge-
werbliche und industrielle Nutzungen 
vorhanden sind, kann gemäß der Un-
tersuchung davon ausgegangen wer-
den, dass durch das geplante Vorha-
ben keine schädlichen oder erhebli-
chen nachteiligen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftschadstoffe hervorgeru-
fen werden. 
 

--- 
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Grundwasserschutz  
Anlage 1, Ziffer 8. „Checkliste zum 
Scoping, „Schutzgut Wasser“ (Seite 
13): 
 
Es wird empfohlen, unter "Grund-
wasser - Veränderung von Grund-
wasserströmen" und dort in der Spal-
te "Erläuterung" den vorhandenen 
durch folgenden Wortlaut zu erset-
zen: 
Der mittlere Grundwasserspiegel im 
Gipskeuper liegt bei ca. 290 m ü. NN 
(nach Norden hin ansteigend). 
Der mittlere Grundwasserspiegel im 
Oberen Muschelkalk liegt bei ca. 235 
m ü. NN. Der Grundwasserflurab-
stand liegt bei ca. 15 m (Höhe ü. NN 
des Plangebietes: ca. 305 m ü. NN). 
 
Das Vorhaben hat daher voraus-
sichtlich keine nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Grund-
wasser. 
 

 
Die Begründung mit Umweltbericht 
wurde entsprechend ergänzt. 
 

 
ja 
 

Abwasserbeseitigung 
Die derzeitige Stellplatzfläche ist mit 
einem wasserdurchlässigen Belag 
hergestellt, so dass keine Ableitung 

 
Das nicht schädlich verunreinigte Nie-
derschlagswasser aus dem Plange-
biet soll innerhalb einer Retentionsflä-

 
ja 
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von Oberflächenwasser in die Kana-
lisation erfolgt. Um bei der zukünfti-
gen Bebauung des Grundstücks mit 
einem Parkhaus die in die Kanalisa-
tion abzuleitenden Mengen an un-
verschmutztem Niederschlagswas-
ser zu minimieren, regen wir an zu 
prüfen, ob das von den begrünten 
Dachflächen abzuleitende Nieder-
schlagswasser auf dem am Rand 
des Plangebiets vorgesehenen 
Grünstreifen versickert werden kann. 
 

che am Rand des Gebietes zurückge-
halten/versickert werden. Der Bebau-
ungsplan trifft hierzu entsprechende 
Festsetzungen (pv5). 
 
Aufgrund der vorliegenden geologi-
schen Schichten innerhalb des Gel-
tungsbereichs ist eine Versickerung 
im geplanten Grünstreifen möglich.  
Auf die Stellungnahme zur Regen-
wasserversickerung (CDM Smith vom 
14. November 2017) wird verwiesen. 
 

 
Von folgende Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen  
keine Stellungnahmen ein:  
- Handwerkskammer Stuttgart 
- NABU Stuttgart e.V. 
- Naturschutzbeauftragter der Stadt Stuttgart 
- Landeseisenbahnaufsicht BW (LEA) 
- Stadtwerke Stuttgart GmbH 
- Stuttgarter Straßenbahnen AG 
- Verkehrs- und Tarifbund Stuttgart GmbH 
- Unitymedia Kabel BW 


